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Sitzung des Gemeinderates am 22.06.2020 
 

Änderungsantrag zum TOP 5, Ziffer 3: 
 
Coronavirus SARS-CoV-2: Schließung der Kindertageseinrichtungen 

▪ Verzicht auf die Erhebung der Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen, 

Schulkindbetreuung und Kindertagespflege 

▪ Regelung zur Abrechnung der Betreuungsgebühren für die Notbetreuung – rechtliche 

Prüfung 

Der Gemeindetrat möge ergänzend zu dem Beschlussvorschlag Ziffer 3 Folgendes be-
schließen: 
 
Für die in Anspruch genommene Notbetreuung ab dem 27.04.2020 und Betreuung im Rah-
men des rollierenden Systems innerhalb des Zeitraums der Schließung aufgrund der 
Corona-Pandemie der Einrichtung bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebes wird eine 
Betreuungsgebühr gemäß Seite 5 dieser Drucksache erhoben. 
 
Begründung: 
 
Um die weitere Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus einzudämmen, wurden in ganz Baden-
Württemberg ab dem 17.03.2020 sämtliche Schulen und Kindergärten/-grippen geschlossen. 
Zur Aufrechterhaltung der systemrelevanten Infrastruktur hat die Landesregierung Regelun-
gen für eine Notbetreuung von Kindern bis einschließlich zur 6. Klassenstufe erlassen. 
 
Gemäß Schreiben von Kultusministerin Dr. Eisenmann vom 13.03.2020 zählen „zur kriti-
schen Infrastruktur […] insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflege-
risches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung 
der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) so-
wie die Lebensmittelbranche.“ 
 
Keine Frage, durch die Schließung der Betreuungseinrichtungen und der fehlenden Einnah-
men aus Elternbeiträgen, entsteht der Gemeinde und damit der gesamten Bürgerschaft ein 
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beträchtlicher finanzieller Schaden. Wir erkennen nachvollziehbare Gründe für die nachträgli-
che Gebührenerhebung. 
Vor dem Hintergrund der besonderen Situation, in der wir uns alle seit Ausbruch der Corona-
Pandemie befinden, vertreten wir jedoch die Auffassung, dass eine nachträgliche Berech-
nung der in Anspruch genommenen Notbetreuung bis zum 27.04.2020 nicht zu verantworten 
ist. Die so genannten „Helden des Alltags“ haben in dieser schweren und unsicheren Zeit ei-
nen nicht zu unterschätzenden Beitrag für das Allgemeinwohl geleistet. Sie haben sich ei-
nem enormen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Zur Erinnerung: Die allgemeine Masken-
pflicht wurde erst zum 27.04.2020 eingeführt. 
 
Vor allem Beschäftigte in systemrelevanten Bereichen, die selbst Kinder mit Betreuungsbe-
darf haben, standen und stehen vor einer enormen Herausforderung in Zeiten von „Home-
schooling“ und geschlossener Spielplätze. Wir sind der Meinung, dass diese Familien mehr 
als genug belastet wurden und nicht auch noch nachträglich zur Kasse gebeten werden sol-
len. Nicht umsonst steht die „Familie […] unter dem besonderen Schutze der staatlichen 
Ordnung.“ (Art. 6, Abs. 1 Grundgesetz), in Ergänzung: „Jede Mutter hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.“ (Art. 6, Abs. 4 Grundgesetz). 
 
Die Gemeinde Weissach sollte, wie auch die Stadt Rutesheim (GR-Beschluss vom 
11.05.2020), ein solches starkes Signal der Solidarität und Vernunft aussenden. 
 
Zu guter Letzt möchten wir den nicht zu unterschätzenden Aufwand für die Verwaltung zur 
Ermittlung der zu berechnenden Betreuungsgebühren (Betreuungsumfang pro Tag) nicht un-
erwähnt lassen. 
 
Unabhängig vom Ausgang dieses Änderungsantrags, äußern wir unsere Bedenken im Hin-
blick auf die in der Sitzungsvorlage auf Seite 5 vorgesehenen Tagessätze und fordern die 
Verwaltung auf, diese Berechnungsgrundlage rechtlich zu prüfen. 
 
Für die Gemeinderatsfraktion 
Pierre Michael 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN 
 
Anlagen 

-Schreiben Kultusministerium 
-GR-Protokoll Stadt Rutesheim 


